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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS  
 

 

ALST Alarmstufe 

AS Atemschutz 

ASF Atemschutzfahrzeug 

ASSP Atemschutzsammelplatz 

ASÜ Atemschutzüberwachung 

BD Branddienst 

BF Berufsfeuerwehr 

BMA Brandmeldeanlage 

BTF Betriebsfeuerwehr 

CFK Kohlenstofffaserverstärkter 

Kunststoff 

DL Drehleiter 

DMO Direktmode 

EAL Einsatzabschnittsleiter 

EG Erdgeschoß 

EH Erste Hilfe 

EL Einsatzleiter 

ELST Einsatzleitstelle 

EO Einsatzort 

FBF Feuerwehrbedienfeld 

FSH Fachschriftenheft 

FW Feuerwehr 

GRKDT Gruppenkommandant 

HFG Handfunkgerät 

HMS Halbmastwurf 

KDT Kommandant 

KFZ Kraftfahrzeug 

LA Leistungsabzeichen 

 

 

 

 

LF Löschfahrzeug 

LFS Landes-Feuerwehrschule 

LFV Landes-Feuerwehrverband 

MA Maschinist 

MAK Maximale Arbeitsplatz  

 Konzentration 

ÖBB Österreichische  

Bundesbahn 

ÖBFV Österreichische 

 Bundesfeuerwehrverband 

OEG Obere Explosionsgrenze 

Oö Oberösterreich 

PSA Persönliche  

 Schutzausrüstung 

PV Photovoltaik 

RD Rettungsdienst 

RWA Rauch- und Wärme-  

 Abzugsanlage 

SST Schutzstufe 

TRF Truppführer 

TRK Technische  

Richtkonzentration 

TRM Truppmann 

TS Tragkraftspritze 

UEG Untere Explosionsgrenze 

VZ Verschäumungszahl 

WBK Wärmebildkamera 

ZGKDT Zugskommandant 
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Abb. 1: Paragrafzeichen, 
© LFV OÖ 

01 RECHT UND ORGANISATION 

 

ORGANISATION DER FEUERWEHR 

 

Die Aufgaben der öffentlichen Feuerwehren sind  

im Oö. Feuerwehrgesetz geregelt.  

 

 

Rechtsstellung der Feuerwehren in Oberösterreich  
 

Die Feuerwehren sind Körperschaften öffentlichen Rechts und besitzen Rechts- 

persönlichkeit. Mit ihrer Eintragung in das Feuerwehrbuch wird jede Feuerwehr  

Mitglied des Oö. Landes-Feuerwehrverbands.  

Im Einsatz ist die Feuerwehr Hilfsorgan der Behörde.  

 

*Körperschaft = ist eine juristische Person, die durch eine Vereinigung von Personen 

entsteht und eigenständig Rechte und Pflichten hat. Sie ist eine Personenverbindung 

mit Rechtsfähigkeit, die sich zu einem gemeinsamen Zweck verbunden hat.  
 

*Hilfsorgan = ist eine Einrichtung, die in die staatliche Organisation eingegliedert ist 

und keine selbständige Befehlsgewalt hat. Hilfsorgane setzen Handlungen für andere 

Behörden und unterstehen der Leitung und Verantwortung einer zuständigen  

Behörde.  

 

Gesetzliche Grundlagen  
 

Die Basis der gesetzlichen Grundlagen stellt das Oö. Feuerwehrgesetz dar. Die  

Landes-Feuerwehrleitung hat eine Dienstordnung für die öffentlichen Feuerwehren 

Oberösterreichs erlassen. Weiterführende Anweisungen des Landesfeuerwehr- 

kommandanten werden als Dienstanweisungen veröffentlicht.  

Neben dem Feuerwehrgesetz gelten noch viele weitere Gesetze, so z.B. die Straßen-

verkehrsordnung (Fahrten mit Blaulicht, Vorrangregeln, Entfernen von Gegenständen 

auf StraÇen, é) das Oº. Feuer- und Gefahrenpolizeigesetz (Jede(r) ist verpflichtet 

nach Mºglichkeit und Zumutbarkeit die Einsatzkrªfte zu unterst¿tzen) é 
 

Gesetzesbroschüre Feuerwehr OÖ 
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Aufgaben der Feuerwehren:  
 

¶ Vorbeugender und abwehrender Brandschutz,  

Verhütung und Bekämpfung von Bränden sowie Brandsicherheitswachen.  

 

¶ Vorbeugender und abwehrender Katastrophenschutz  

im Sinne des Oö. Katastrophenschutzgesetzes  

Rettungs- und Hilfsmaßnahmen zur Verhinderung und Beseitigung von  

Personen- und Sachschäden, die durch Unfälle oder Elementarereignisse 

(Sturm, Muren, Lawinen, Hochwasser, é) entstanden sind.  

 

¶ Technische Hilfeleistung 

Rettung und Hilfe zur Abwehr und Verhinderung von Gefahren und  

Beeinträchtigungen für Menschen, Tiere, Sachwerte und Umwelt.  

 

¶ Herstellung und Erhaltung der Schlagkraft 

Übungen und Schulungen durchführen, um die Schlagkraft der Feuerwehr zu  

erhalten.  

 

 

Arten der Feuerwehren und ihre Aufgabenbereiche  
 

¶ Freiwillige Feuerwehr (FF) 

Einsatzbereich ist grundsätzlich das gesamte Gemeindegebiet in dem die  

Freiwillige Feuerwehr ihren Standort hat (Pflichtbereich). Die Dienste im Einsatz, bei 

Übungen und Arbeiten werden von freiwilligen Helfern unentgeltlich verrichtet.  

 

¶ Betriebsfeuerwehr (BTF) 

Einsatzbereich ist grundsätzlich das Firmengelände und sofern die Sicherheit des  

Betriebes (Brandschutz) nicht vernachlässigt wird, auch das Gemeindegebiet, in dem 

der Betrieb seinen Standort hat. Die Mitglieder der BTF sind Mitarbeiter des Betriebes,  

die entweder ausschließlich für die Tätigkeit der BTF herangezogen  

werden oder Mitarbeiter, die für Tätigkeiten bei der BTF ihre Arbeit unterbrechen.  

 

¶ Berufsfeuerwehr (BF) 

Einsatzbereich ist grundsätzlich das gesamte Gemeinde- bzw. Stadtgebiet in dem  

die BF ihren Standort hat (Pflichtbereich). Die Mitglieder der BF sind hauptberuflich 

Angestellte, die in einer festgelegten Diensteinteilung ihre Feuerwehrtätigkeiten ver-

richten. In Oberösterreich gibt es eine Berufsfeuerwehr in der Landeshauptstadt Linz.  
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Organisation des OÖLFV  

 
 

Feuerwehrkommando  
 

Das Feuerwehrkommando ist die Führungsinstanz einer Feuerwehr,  

die für die Organisation und Durchführung des Dienstbetriebes in der Feuerwehr  

zuständig ist. In der Führungsposition, der Kommandant einer Feuerwehr.  

 
 

Abschnitts -Feuerwehrkommando (AFKDO)  
 

Das Abschnitts-Feuerwehrkommando ist die Geschäftsstelle des  

Abschnitts-Feuerwehrkommandanten (AFKDT).  

 
 

Bezirks -Feuerwehrkommando (BFKDO)  
 

Das Bezirks-Feuerwehrkommando ist die Geschäftsstelle des  

Bezirks-Feuerwehrkommandanten (BFKDT).  

 
 

Landes -Feuerwehrkommando (LFKDO)  
 

Besorgt als Geschäftsstelle die Geschäfte der Landes-Feuerwehrleitung,  

des Bezirks- und Abschnitts-Feuerwehrkommandantentages,  

des Landes-Feuerwehrkommandanten und des Landes-Feuerwehrinspektors.  

 
 

Landes -Feuerwehrverband (LFV)  
 

Der OÖLFV besteht aus allen öffentlichen Feuerwehren des Landes  

Oberösterreich, den Organen und deren Geschäftsstellen.  

 
 

Aufgaben der Oö. Landes -Feuerwehrschule (OÖLFS)  
 

Aus-, Fort- und Weiterbildung aller oberösterreichischen Feuerwehrmitglieder.  

Vorbereitung und Durchführung von Leistungsbewerben.  

Erproben von Feuerwehrgeräten, Löschverfahren und Einsatzarten.  

Ausbildung von Zivilpersonen oder Mitglieder anderer Einsatzorganisationen im  

richtigen Verhalten bei Notfällen.  
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Grundlage der nachbarschaftlichen Hilfeleistungspflicht  

und die Alarmstufen  
 

Im Gemeindegebiet (Pflichtbereich) sind die öffentlichen Feuerwehren zur  

Einsatzleistung verpflichtet, außerhalb gelten die Grundlagen für eine  

nachbarschaftlichen Hilfeleistungspflicht. Auf Anforderung des Einsatzleiters ist jede 

Feuerwehr verpflichtet, an Einsätzen außerhalb ihres Pflichtbereichs teilzunehmen, 

sofern die Schlagkraft im eigenen Pflichtbereich nicht wesentlich beeinflusst wird.  

Um bei überörtlichen Einsätzen die Feuerwehren mit Rücksicht auf die Schlagkraft im 

eigenen Pflichtbereich alarmieren zu können, sind für jede Gemeinde Alarmstufen  

eingeteilt.  

 
 

Alarmstufe 0  Die örtlich zuständige Feuerwehr 

 

Alarmstufe 1  Die örtlich zuständige Feuerwehr/Feuerwehren bzw. je nach  

Ereignis weitere umliegende Feuerwehren 

 

Alarmstufe 2 Zusätzlich zu der Alarmstufe 1,  

weitere schlagkräftige Feuerwehren aus dem näheren Umkreis 

 

Alarmstufe 3 Zusätzlich zu den Alarmstufen 1 und 2  

weitere schlagkräftige Feuerwehren aus dem näheren Umkreis 
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Abb. 2: Sonderfahrzeuge, © Hermann Kollinger 

Sonderfahrzeuge und Geräte, Stützpunktfeuerwehren  
 

Da bestimmte Geräte und Fahrzeuge nicht jeder Feuerwehr zur Verfügung stehen 

können, wurden vom LFKDO Stützpunktfeuerwehren mit Sonderfahrzeugen und  

Spezialgeräten ausgestattet. Die Stützpunkte sind in den Bezirken bei geeigneten  

Feuerwehren eingerichtet.  

Das Stützpunktwesen ist auch ein wichtiger Bestandteil des Katastrophenschutzes.  

Dazu gibt es in Oberösterreich verschiedene Stützpunktarten:  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

¶ Atemschutzfahrzeug ¶ Ölwehr auf Gewässern 

¶ Abrollbehälter-Mulde (AB-Mulde) ¶ Ölwehrstützpunkt 

¶ Anhängerwagen Logistik ¶ Schweres Rüstfahrzeug 

¶ Drohne ¶ Sprengdienst 

¶ Einsatzführungsunterstützung - EFU ¶ Strahlenschutz 

¶ Flughelferstützpunkt ¶ Stromgenerator 

¶ Gefährliche Stoffe Fahrzeug ¶ Tauchdienst 

¶ Heuwehr ¶ Tunnelstützpunkt 

¶ Höhenretter ¶ Vollschutzanzüge 

¶ Kranfahrzeug ¶ Wasserdienststützpunkt 



RECHT UND ORGANISATION 

 Truppmannausbildung Seite 10 
 Version 08 

ORGANISATION MEINER FEUERWEHR 

 
 

Feuerwehr  
 

 

        

 

 

 Feuerwehrkommandant:          

 

1. Feuerwehrkommandant Stv.:        

 

2. Feuerwehrkommandant Stv.:        

 

Schriftführer:           

 

Kassenführer:          

 

Gerätewart:           

 

LuN Kommandant:          

 

Zugskommandant:          

 

Gruppenkommandant:         

 

 Atemschutzwart:          

 

 Jugendbetreuer:          

 

 Ausbildungsbeauftragter:         

 

 FMD Sachbearbeiter:         

 

 

 

Der Feuerwehrkommandant, sein(e) Stellvertreter, der Kassenführer und der  

Schriftführer werden von den Mitgliedern der Feuerwehr, für die Dauer einer  

Funktionsperiode (5 Jahre) gewählt, der Gerätewart, die Zugskommandanten und  

die Chargen werden vom Feuerwehrkommandanten für die Dauer einer Funktions- 

periode bestellt.  
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In meiner Gemeinde gibt es    Freiwillige Feuerwehr (en):  
 

             
 

             
 

             
 

             

 

      Betriebsfeuerwehr (en):  
 

             
 

             

 

      Berufsfeuerwehr (en): 
 

             

 

 

Meine Feuerwehr wurde     gegründet und besteht derzeit aus:   
 

  Mitglieder der Feuerwehrjugend 
 

  Aktive Feuerwehrmitglieder 
 

  Mitglieder im Reservestand 
 

 

und hat folgende Fahrzeuge im Fuhrpark:  
 

             
 

             
 

             

 

 

Unsere Feuerwehr ist folgenden übergeordneten Stellen zugewiesen:  
 

¶ dem Bezirksfeuerwehrkommando        

  

¶ dem Abschnittsfeuerwehrkommando       
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Funktionsträger außerhalb der eigenen Feuerwehr:  
 

Pflichtbereichskommandant:         
 

Abschnittsfeuerwehrkommandant:        
 

Bezirksfeuerwehrkommandant:          
 

Landesfeuerwehrinspektor:          
 

Landesfeuerwehrkommandant Stv.:         
 

Landesfeuerwehrkommandant:          

 

Erarbeite f¿r deine Feuerwehr die Ăzustªndigenñ St¿tzpunkte:  
 

Atemschutzfahrzeug:           
 

Hubrettungsfahrzeug:          
 

Einsatzführungsunterstützung:         
 

Flughelferstützpunkt:           
 

Gefährliche Stoffe Fahrzeug:          
 

Heuwehrstützpunkt:           
 

Höhenretterstützpunkt:           
 

Ölwehrstützpunkt:            
 

Kranfahrzeug, WLA mit Kran:          
 

Schweres Rüstfahrzeug:           
 

Sprengstützpunkt:            
 

Strahlenschutzstützpunkt:           
 

Stromerzeuger:            
 

Tauchdienststützpunkt:           
 

Vollschutzanzüge:            
 

Wasserdienststützpunkt:           
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DIENSTGRADE 
 

MANNSCHAFTSDIENSTGRADE  
 

 
 

  

Probefeuerwehrmann/-frau 

 

  

 
 

  

Feuerwehrmann/-frau 

 
 

Oberfeuerwehrmann/-frau 

 

Hauptfeuerwehrmann/-frau 

 

CHARGENDIENSTGRADE  

 
 

  

Löschmeister/-in 

 

Oberlöschmeister/-in 

 

Hauptlöschmeister/-in 

 

 
 

  

Brandmeister/-in 

 

Oberbrandmeister/-in 

 

Hauptbrandmeister/-in 
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FACHDIENSTGRAD ORGANISATION UND VERWALTUNG  
 

 
 

 

 

Oberbrandmeister/-in  

des Fachdienstes 

 

Hauptbrandmeister/-in 

des Fachdienstes 

 

 

 
 

  

Brandinspektor/-in 

des Fachdienstes 

 

Oberbrandinspektor/-in 

des Fachdienstes 

 

Hauptbrandinspektor/-in 

des Fachdienstes 

 

 
 

 

 

Abschnittsbrandinspektor/-in 

des Fachdienstes 

 

Brandrat/-rätin  

des Fachdienstes 
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FACHDIENSTGRAD EINSATZ UND EINSATZVORBEREITUNG  
 

 
 

 

 

Oberbrandmeister/-in 

des Fachdienstes 

 

Hauptbrandmeister/-in 

des Fachdienstes 

 

 

 
 

  

Brandinspektor/-in 

des Fachdienstes 

 

Oberbrandinspektor/-in 

des Fachdienstes 

 

Hauptbrandinspektor/-in 

des Fachdienstes 

 

 
 

 

 

Abschnittsbrandinspektor/-in 

des Fachdienstes 

 

Brandrat/-rätin 

des Fachdienstes 
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OFFIZIERSDIENSTGRADE 
 

 
 

  

Brandinspektor/-in 

 
 

Oberbrandinspektor/-in 

 

Hauptbrandinspektor/-in 

 

HÖHERE OFFIZIERSDIENSTGRADE 
 

 
 

  

Abschnittsbrandinspektor/-in 

 

Brandrat/-rätin 

 

Oberbrandrat/-rätin 

 

 
 

  

Landesfeuerwehrrat/-rätin 

 
 

Landesbranddirektor/-in Stv. 

 

Landesbranddirektor/-in 

 

DIENSTGRAD DES ÖBFV 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feuerwehrpräsident/-in   
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SEELSORGLICHER DIENST 
 

 

  
 

Feuerwehrseelsorger/-in 

 

Bezirks-Feuerwehr- 

seelsorger/-in 

 
 

Landes-Feuerwehrkurat/-in 

ÄRZTLICHER DIENST 
 

   
 

Feuerwehrarzt/-ärztin 

 

Bezirks-Feuerwehrarzt/- 

ärztin 

Landes-Feuerwehrarzt/- 

ärztin 

 
 

FEUERWEHRMUSIK 
 

 

   
 

Oberlöschmeister/-in 

Feuerwehrmusik 

 

Feuerwehrmusik- 

Obmann/-frau 

Feuerwehrmusik 

Kapellmeister/-in 

 

Abb. 3: Dienstgrade Oberösterreich, © LFV OÖ 
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Allgemeine Komponenten  

 

 

 

 

       éab OBI  ééab OBI 

 

 

Abb. 4: Kommandantenknopf, © LFV OÖ 

Abb. 5: Dienstkappe, -mütze, Barett und Tellerkappe, © LFV OÖ 

Abb. 6: Mützenkokarde, © LFV OÖ Abb. 7: Schulterspangen, © LFV OÖ 

*Führen II - Lehrgang 

* 
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Funktionsdienstgrade  

von Feuerwehrkommandant Stv. bis Landes -Feuerwehrkommandant  
 

In den Statutarstädten Steyr und Wels, welche Gemeinde und Bezirk gleichzeitig sind, 

trägt der Feuerwehrkommandant den Dienstgrad Oberbrandrat (OBR) und seine  

Stellvertreter die Dienstgrade Brandrat (BR) und Abschnittsbrandinspektor (ABI).  
 

Funktion  
 

Dienstgrad  Erlangung  

Feuerwehrkommandant 

Stellvertreter 

KDTSTV Oberbrandinspektor/-in OBI gewählt 

Feuerwehrkommandant 

 

KDT Hauptbrandinspektor/-in HBI gewählt 

Kommandant einer  

Feuerwehr mit mind.  

4 Löschgruppen 

KDT Abschnittsbrandinspek-

tor/-in, Dienstgrad wird an 

diesen KDT verliehen 

ABI gewählt 

Pflichtbereichs- 

kommandant ab der 

Pflichtbereichsklasse 5 

KDT Abschnittsbrandinspek-

tor/-in Dienstgrad wird an 

diesen Pflichtbereichs 

KDT verliehen 

ABI ernannt 

Abschnittsfeuerwehr- 

kommandant 

AFKDT Brandrat/-rätin BR gewählt 

Bezirksfeuerwehr- 

kommandant 

BFKDT Oberbrandrat/-rätin OBR gewählt 

Landesfeuerwehrrat LFR Landesfeuerwehrrat/- 

rätin 

LFR ernannt 

Landesfeuerwehr- 

inspektor 

LFI Landesbranddirektor- 

Stellvertreter/-in 

LBDSTV ernannt 

Landesfeuerwehr- 

kommandant Stv. 

LFKDT-

STV 

Landesbranddirektor- 

stellvertreter/-in 

LBDSTV gewählt 

Landesfeuerwehr- 

kommandant 

LFKDT Landesbranddirektor/-in LBD gewählt 

 

Beförderungsrichtlinien  
 

Für die Erlangung eines Dienstgrades bedarf es der  

Absolvierung entsprechender Lehrgänge, Übungsteilnahme im 

vorhergehenden Dienstgrad sowie die pflichtgetreue Beteiligung 

am Feuerwehrdienst. Genaue Angaben über die Beförderungs-

richtlinie sind in der Dienstordnung für die öffentlichen  

Feuerwehren festgelegt.  

 

 

    Dienstordnung 
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02 VERHALTEN 
 

VERHALTEN IM DIENST 

 
Gehorsam  

Das Feuerwehrmitglied hat die Anordnung seiner Vorgesetzten im Dienst und Einsatz 

zu befolgen.  

 

Kameradschaft  

Ist ein wichtiger Teil für eine funktionierende Zusammenarbeit in jeder  

Feuerwehr.  

 

Gutes Benehmen  

Speziell in Uniform repräsentiert jedes Feuerwehrmitglied die gesamte  

Feuerwehr. Daher soll es in allen Situationen vernünftiges Verhalten und gutes  

Benehmen zeigen.  

 

Religion, Politik  

Religion und Parteipolitik sind in der Feuerwehr Ătabuñ! 

 

Informationsweitergabe  

Jegliche Art der Veröffentlichung oder Informationsweitergabe darf aus  

Datenschutz- bzw. Urheberrechtsgründen ausschließlich nach Zustimmung des  

Kommandanten erfolgen.  

 

Gesundheit  

Informiere deine Vorgesetzten, wenn du aus gesundheitlichen Gründen nicht oder nur 

bedingt einsatzfähig bist!  

 

Teilnahme an Übungen und sonstigen Arbeiten  

Jedes Feuerwehrmitglied muss regelmäßig an Schulungen und Übungen sowie an 

sonstigen Dienstverrichtungen teilnehmen.  

 

 

  

Eintritt und Austritt sind freiwillig,  

dazwischen liegt die Pflicht!  
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Rechte und Pflichten:  

 

Aus dem Oö. FWG und der Dienstordnung für die öffentlichen Feuerwehren  

ergeben sich für die Mitglieder im Wesentlichen nachstehende Rechte und Pflichten:  

 

Als Feuerwehrmit gl ied hab e ich:  
 

¶ das aktive und passive Wahlrecht 

¶ das Recht auf Ersatz von Sachschäden 

¶ das ausschließliche Recht zum Tragen der Dienst- und Einsatzbekleidung 

¶ das ausschließliche Recht zum Tragen von Dienstabzeichen 

¶ bei Vorliegen bestimmter Gründe das Recht auf Beurlaubung vom Dienst 

 

Als Feuerwehrmitglied hab e ich die Pflicht:  
 

¶ die Interessen und das Ansehen der Feuerwehr zu wahren 

¶ gute Kameradschaft zu allen Mitgliedern der Feuerwehr zu pflegen 

¶ die Befehle der Vorgesetzten zu befolgen (außer die Befolgung würde gegen 

strafrechtliche Vorschriften verstoßen) 

¶ an der Tätigkeit der Feuerwehr mitwirken und nach den persönlichen  

Möglichkeiten an jedem Dienst teilzunehmen 

¶ mich bei jeder Alarmierung zu einem Feuerwehreinsatz unverzüglich zur 

Dienstleistung einzufinden (sofern dies nicht aus wichtigen persönlichen oder 

beruflichen Gründen unmöglich ist) 

¶ die maßgeblichen Dienstbekleidungs- und Unfallverhütungsvorschriften  

beachten 

¶ die Amtsverschwiegenheit zu wahren, wenn ich als Hilfsorgan der Behörde  

tätig bin 

¶ Umstände, die meine gesundheitliche Eignung für den Feuerwehrdienst, insbe-

sondere den konkreten Einsatzdienst ï wenn auch nur kurzfristig ï in Frage 

stellen, zeitgerecht den Dienst- bzw. dem unmittelbaren Einsatzvorgesetzten 

zu melden 

¶ é 

Rechte und Pflichten 
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VERHALTEN BEI NOTFÄLLEN (ALS ZIVILPERSON) 

 

Allgemein gilt für Jeden:  

Für das richtige Verhalten in Notfällen müssen die nachstehend angeführten  

Maßnahmen in der richtigen Reihenfolge gesetzt werden, diese werden auch als  

ĂAlarmierungsketteñ bezeichnet:  
 

¶ Alarmieren 

¶ Retten 

¶ Löschen 

¶ Feuerwehr erwarten und informieren 

 

Alarmieren  
 

Alarmierung der Feuerwehr: 

¶ Telefon: Notruf 122 

¶ Autobahnnotrufsäulen 

¶ Druckknopfmelder in Gebäuden 

¶ Sirenentaster (Brandmeldestelle) im Ortsgebiet 

¶ vor Auslandsreisen erkundige dich über die Notrufnummern 

z.B. Euronotruf 112 

 

Wird über die Notrufnummer 122 ein Notruf abgesetzt, gelangt der Anrufer in eine der 

zuständigen Alarmzentralen.  

Der Disponent nimmt die Alarmmeldung auf und alarmiert nach dem jeweiligen  

Meldebild auf Basis der Alarmpläne die zuständigen Feuerwehren.  

 

Die Alarmmeldung an eine Leitstelle hat zu enthalten:  

¶ WER  spricht? (Name des Anrufers) 

¶ WAS  ist passiert? (Brand, technisches Gebrechen) 

¶ WO  wird die Feuerwehr gebraucht? (Adresse, Anfahrt) 

¶ WIE  weise auf besondere Umstände hin (eingeschlossene Personen, 

  besondere Gefahren, BrandausmaÇ, Schule, Hochhaus, é) 

 

 

 
 

Sprich langsam und deutlich!  

Der Notruf wird vom Disponenten beendet.  
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Retten  
 

Nach erfolgter Alarmierung sollten nachstehende Maßnahmen gesetzt werden: 

¶ warnen aller betroffenen Personen 

¶ Verletzten, Kranken und Kindern helfen 

 

 
 

Im Brandfall gibt es grundsätzlich 2 Möglichkeiten des Verhaltens:  

Sollten die Flucht- und Rettungswege ohne Gefahr benutzbar sein, soll man:  

¶ im Brandraum Fenster und Türen schließen,  

¶ im Stiegenhaus bzw. am Gang die oberen Fenster öffnen,  

¶ Aufzüge nicht benutzen.  
 

Sollten die Flucht- und Rettungswege nicht benutzbar sein, soll man:  

¶ versuchen den Brand zu löschen 

¶ den Brandraum verlassen und die Tür(en) zum Brandraum schließen,  

¶ im Aufenthaltsraum die Fenster öffnen,  

¶ sich bemerkbar machen (winken, telefonieren),  

¶ Änderung der Luftströmung beachten, bei Bedarf Fenster geschlossen lassen.  

 

 

Löschen  
 

Löschen mit Kleinlöschgeräten  

¶ Tragbare Feuerlöscher, Löschdecke, usw. die vor Ort bereitgehalten werden, 

verwenden.  

¶ Beachte die Regeln für den richtigen und effizienten Einsatz von verfügbaren 

Löschgeräten und Löschmitteln.  
 

Wie kannst du die Brandausbreitung verhindern?  

¶ Türen schließen 

¶ Leicht brennbare Gegenstände und Stoffe entfernen 

¶ Gas- und Ölleitungen absperren 

¶ Auf Funkenflug achten 

¶ Lüftungs- und Energieanlagen abschalten 

¶ Umgebung beobachten 
 

Wie kannst du für Rauchabzug sorgen?  

¶ Fenster öffnen 

¶ Rauchabzugsvorrichtungen öffnen 

Menschenrettung geht vor Brandbekämpfung!  
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Wie kannst du dich vor Stichflammen beim Öffnen von Türen schützen?  

¶ Türen zum Brandraum vorsichtig öffnen 

¶ Deckung nutzen (am Boden kauern) 
 

Wie kannst du den bestmöglichen Eigenschutz sicherstellen?  

¶ In Bodennähe, da dort meist bessere Sicht und geringere Temperaturen  

vorherrschen.  

¶ Das letzte Kleinlöschgerät ist für meinen Eigenschutz 

 

 

Feuerwehr erwarten und informieren  
 

Erwarte die Feuerwehr bei der Hauptzufahrt und informiere sie über die  

vorherrschende Situation:  

¶ Wo brennt es? 

¶ Wird jemand vermisst? 

¶ Besondere Gefahren? 

¶ Alternative Angriffswege? 
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03 GEFAHRENLEHRE 
 

GEFAHREN AN DER EINSATZSTELLE  
 

Menschen, Tiere, die Umwelt aber auch Geräte können an einer Einsatzstelle einer 

Vielzahl von Gefahren ausgesetzt werden. Die 4A-1C-4E Regel  stellt sicher, dass bei 

gekonnter Anwendung keine Gefahr übersehen wird. Sie dient als Filter aller erkannten 

Situationen und Informationen.  
 

 A Ausbreitung 

 A Atemgifte 

 A Angstreaktionen 

 A Atomare Strahlung 

 C Chemische Stoffe 

 E Explosion 

 E Einsturz/Absturz 

 E Elektrizität 

 E Erkrankung/Verletzung 
 

 
Welche Gefahren können auf die Mannschaft oder deren Ausrüstung wirken?  
Welche Gefahren wirken auf andere Menschen, Tiere, die Umwelt oder Sachwerte?  
   

Bei unmittelbar erkannter Gefahr ï Hinweis an Truppführer  

und Verhalten nach 3A Regel.  

Sofort Rückmeldung  des Truppführers an den Gruppenkommandanten!  

Abb. 8: Gefahrenmatrix, © LFV OÖ 
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Ausbreitung  
 

Ausbreitung kann sowohl eine Vergrößerung der Gefahr als auch eine räumliche  

Ausweitung des Schadensereignisses bedeuten.  

 

Vorkommen  

¶ Brandeinsatz 

¶ Wärmeleitung, Wärmestrahlung, Wärmeströmung, Art, Menge oder Zu-

stand brennbarer Stoffe, Flash Over (schlagartige Flammenausbreitung) 

sowie Funkenflug.  

¶ Druckanstieg in Behältern oder Tanks mit Gasen und Flüssigkeiten.  

¶ Einsatz ungeeigneter Löschmittel oder Löschtaktik.  

¶ Technischer Einsatz 

¶ Folgeunfälle 

¶ Ausbreitung ausströmender Gase oder auslaufender Flüssigkeiten.  

 

Erkennen  

¶ Beim Vorgehen den Schadensverlauf beobachten und melden.  

 

Schutzmaßnahmen  

¶ Richtiger Löschmitteleinsatz (z.B. Sprühstrahl ï Vollstrahl). 

¶ Auf Sicherung des Rückzugweges achten (z.B. Schlauch oder Leine als  

Rückzugssicherung).  

¶ Absperren und Absichern des Gefahrenbereiches.  

¶ Beobachten und melden.  

 

 

Abb. 9: Ausbreitungsverhalten, © Landesverband der FF Südtirols 
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Atemgifte  
 

Atemgifte sind Stoffe in fester, flüssiger oder gasförmiger Form, die über die Atemwege 

in den Körper gelangen können und dort Schädigungen hervorrufen. Sie wirken  

entweder erstickend, reizend, ätzend oder blut-, nerven- bzw. zellschädigend.  

 

Vorkommen  

¶ Bei allen Brandeinsätzen, vor allem in geschlossenen Räumen.  

¶ Bei thermischen Zersetzungen (z.B. Düngemittelzersetzung).  

¶ Bei Einsätzen in Tanks, Silos, Gruben, Kanalisation, Gärkellern.  

¶ Bei Einsätzen mit ausströmenden Gasen und gefährlichen Stoffen.  

 

Erkennen  

¶ Durch Erkennen von Hinweisschildern oder Warntafeln.  

¶ Teilweise durch ihre Farbe oder ihren markanten Geruch.  

¶ Durch Messungen da meist mit Sinnesorganen nicht wahrnehmbar.  

 

Schutzmaßnahmen  

¶ Außerhalb des Gefahrenbereichs bleiben (Absperrgrenzen).  

¶ Geeignete Schutzausrüstung verwenden (Atemschutz, Schutzanzüge).  

 

Abb. 10: Wirkung von Atemgifte, © LFV OÖ 
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Atemgifte ï Kohlendioxid CO 2 

 

Kohlendioxid; fªlschlich ĂKohlensªureñ (H2CO3) genannt ist ein nichtbrennbares,  

farb- und geruchsloses Gas, 1,5-mal schwerer als Luft, das bei allen Verbrennungs-

vorgängen und bei der Atmung entsteht. CO2 kommt in der Natur in freiem Zustand als 

Bestandteil der Luft (0,04%), vor. Es kommt flüssig (in grauen Stahlflaschen) in den 

Handel und wird auch als Löschmittel Kohlendioxid-Löscher verwendet.  

Es wirkt ab einer Konzentration von 5% auf Lebewesen gefährlich; herkömmlich wird 

von einer erstickenden Wirkung gesprochen. CO2 gehört zu den Atemgiften (Wirkung 

auf Blut, Nerven und Zellen). Da sich CO2 gut in Wasser löst, ist es in vielen  

Erfrischungsgetränken enthalten.  

Der Gehalt von CO2 in der Atmosphäre ist durch die weltweite Emission bei der Ver-

brennung von Kohle, Erdöl, um ca. 14% in den vergangenen 100 Jahren angestiegen. 

Ein weiterer Anstieg könnte langfristig zu einer Erwärmung der Erdoberfläche führen, 

da von der ĂKohlendioxid-Glockeñ die von der Erdoberflªche in Richtung Weltraum ge-

richtete Wärmeabstrahlung stärker behindert wird, als die einfallende Sonnenstrahlung 

geschwächt wird (Treibhauseffekt).  

 

 

Atemgifte ï Kohlenmonoxid CO  

 

Kohlenmonoxid, Kohlenoxid, Kohlenstoffmonoxid; bei unvollkommener Verbrennung 

entstehendes farb- und geruchloses, giftiges, brennbares Gas; leichter als Luft, in 

Stadt- und Generatorgas sowie in Grubengas und in Auspuffgasen enthalten. CO 

unterbindet die lebenswichtige Sauerstoffversorgung des Körpers. Da es ein über 250-

fach größeres Bindungsvermögen zum Hämoglobin besitzt als der Sauerstoff,  

verdrängt es diesen aus einer Bindung. 0,3 Volumenprozente CO in der Atemluft  

können innerhalb von 30 Minuten tödlich wirken. Deshalb Verbrennungsmotoren nicht 

in geschlossenen Räumlichkeiten (Garagen, é) laufen lassen! Das Gas verbrennt mit 

bläulicher Flamme. Es spielt bei der Herstellung von Eisen eine bedeutende Rolle.  

 

 

Einsatztaktik CO. 
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Angstreaktion  
 

Ist eine Kurzschlusshandlung oder Schreckreaktion von Einzelpersonen oder auch 

eine Panikreaktion von Menschenmassen, die durch eine Gefahr unmittelbar bedroht  

sind oder sich bedroht fühlen. Aber auch wir Feuerwehrleute können Angstreaktion 

zeigen, welche sich sofort an der Einsatzstelle oder erst nach dem Einsatz auswirken.  

 

Vorkommen  

¶ Vor allem bei Opfern, Zuschauern und Einsatzkräften an Einsatzstellen oder 

nach Einsätzen mit Verletzten oder Toten.  

 

Erkennen  

¶ Menschen und Tiere reagieren unter starker Angst sehr unterschiedlich.  

Manche wirken ruhig bis teilnahmslos (Schock), andere reagieren sofort  

hysterisch (eventuelle Kurzschlusshandlung).  

 

Schutzmaßnahmen  

¶ Personen, die im Gefahrenbereich angetroffen werden, auch wenn sie nicht  

unmittelbar bedroht sind, auf jeden Fall ansprechen, ggf. beruhigen und in  

Sicherheit bringen. Personen betreuen!  

 

Abb. 11: Angstreaktion, © LFV OÖ 
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Atomare Strahlung  
 

Bestimmte Stoffe senden radioaktive Strahlung aus, die auf Menschen, Tiere und die 

Umwelt schädigend wirken.  

 

Vorkommen  

¶ Industrie, Medizin, Satelliten, Forschung, Schulen, Gütertransport 

 

Erkennen  

¶ Durch Hinweisschilder an Gebäuden, Fahrzeugen und Versandstücken 

¶ Durch Messgeräte 

 

Schutzmaßnahmen  

¶ Auf Hinweisschilder achten. 

¶ Sofort Rückmeldung an den GRKDT.  

¶ Einhalten der 3A-Regel.  

 

 
 

Abstand halten ! 

Abschirmung nützen ! 

Aufenthaltszeit gering halten ! 

Abb. 13: 3A Regel, © Feukos.ch 

Abb. 12: 3-A Regel, © Landesverband der Freiwilligen Feuerwehren Südtirols 



GEFAHRENLEHRE 

Seite 31 Truppmannausbildung  
 Version 08 

Chemische Stoffe  
 

Im Bereich von chemischen Gefahren ist es leider unumgänglich einige Definitionen 

im Vorfeld zu erörtern.  

 

Was ist ein Schadstoff?  
 

Im heute üblichen Sprachgebrauch werden Stoffe oder Stoffgemische in unserer  

Umwelt, von denen eine Gefahr für Menschen, Tiere, Pflanzen, Mikroorganismen und 

die Umwelt ausgehen kºnnen, als ĂSchadstoffeñ bezeichnet. Wesentlich für die  

Einstufung als Schadstoff ist dabei die Wirkung auf ein Ökosystem.  

 

Schadstoffe können natürlichen Ursprung haben wie:  
 

¶ Gesteinsstaub (z.B. Vulkane, Asbestfasern) 

¶ Gifte aus einigen Pflanzen und Früchten 

¶ Gase aus Gestein (z.B. Radon aus Urgestein) 

¶ Unsachgemäße Lagerung (z.B. giftiger Schimmel) 

 

Schadstoffe, die von Menschen verursacht oder freigesetzt werden/wurden:  
 

¶ Schadstoffe durch Landwirtschaft und Gartenbau (z.B. Düngemittel) 

¶ Verkehrsbedingte Schadstoffe (Abgase, Feinstaub, giftige Schwermetalle) 

¶ Umweltverschmutzung durch Verbrennungsvorgänge 

¶ Abgase und Abwässer aus Industrie und Gewerbe 

 

Was ist ein Gefahrstoff (gefährlicher Stoff)?  
 

Ein Gefahrstoff ist ein Stoff oder eine Stoffzubereitung, bei dem bei der Herstellung, 

bei der Manipulation, der Anwendung, bis zum Verbrauch (Handhabung) für den  

Anwender Gesundheitsgefahren oder sonstige Gefahren auftreten können bzw. zu  

erwarten sind. Der Begriff ĂGefahrstoffñ wird meist verwendet, wenn Stoffe innerhalb 

des Betriebes hergestellt, verpackt, umgefüllt oder gelagert werden.  
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Abb. 14: Erkennen durch Sinnesorgane  
© Feukos.ch 

Was ist ein Gefahrgut?  

Gefahrgüter sind Stoffe und Produkte, die bei der Beförderung Gefahren für Personen 

(u.a. auch Einsatzkräfte), Sachwerte und die Umwelt ergeben können.  

Der Transport von gefährlichen Gütern auf Straße, Schiene, Schiffen und Flugzeugen 

ist international geregelt. Die jeweiligen Vorschriften geben auch die erforderlichen Pa-

piere (Sicherheitsdatenblätter) sowie die Begleitmaßnahmen (Kennzeichnung, Verpa-

ckung, Zusammenlagerverbote usw.) vor.  

Besondere Vorsicht gilt aber auch bei Ăungekennzeichnetenñ Transporten, denn es ist 

unter bestimmten Voraussetzungen zulässig z.B. 332 kg Propangas ohne Kennzeich-

nung zu transportieren.  

Daher: Jede erkannte, mögliche Gefahrenquelle unverzüglich an die Führungskraft 

melden.  
 

Vorkommen  

Im Einsatzfall muss beinahe überall mit dem Vorkommen von gefährlichen Stoffen  

gerechnet werden. 

 

Beispiele:  
 

¶ Transport   Chemikalien, Treibstoff, Fl¿ssiggase, é 

¶ Gewerbe, Industrie  Lacke, Säuren, Chemikalien, radioaktive Stoffe 

¶ Krankenhäuser  infektiöse Stoffe, radioaktive Stoffe 

¶ Landwirtschaft  Düngemittel, Gärgas 

¶ Freizeitanlagen  Chlor, Ammoniak 

¶ Haushalt   Reinigungsmittel, Medikamente, Gasbehälter 

 

Erkennen  

¶ Durch beobachten der Einsatzstelle (Rauch, Flammen, Dämpfe) 

¶ Durch Hinweisschilder an Gebäuden, Fahrzeugen und Versandstücken 

¶ Durch Sinnesorgane 

¶ Durch Messgeräte 

 

 

 

 

 

Schutzmaßnahmen  

¶ Abstand halten 

¶ Abschirmung (Schutzbekleidung) 

¶ Aufenthaltszeit 
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Explosion  
 

Eine Explosion ist eine schlagartig verlaufende chemische Reaktion mit plötzlich frei-

werdender Wärme und/oder Druckwirkung. Zu den Explosionen zählen Stichflammen,  

Verpuffung, Druckbehälterzerknall, Staubexplosion und ähnliche Erscheinungsformen.  

 

Vorkommen  

¶ Bei Erwärmung von Tanks mit brennbaren Flüssigkeiten und Druckbehältern 

¶ Beim Entzünden explosiver Dampf/Luft-Gemische (z.B. Erdgasaustritt) 

¶ Staubexplosion (z.B. Mühlen, Silos).  

 

Erkennen  

¶ Durch Hinweisschilder an Gebäuden, Fahrzeugen und Versandstücken 

¶ Durch Messgeräte 

 

Schutzmaßnahmen  

¶ Richtiges Vorgehen beim Brandeinsatz 

¶ Richtiges Einsetzen der befohlenen Löschmittel.  

¶ Zündquellen im Gefahrenbereich vermeiden und ausschalten.  

 

 

 

 

Abb. 15: Gefahrenpiktogramm Exlospion und Ex Atmosphäre, © LFV OÖ 
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Einsturz/Absturz  
 

Unter dieser Gefahr versteht man das Einstürzen, Umstürzen, Herabfallen von Teilen 

und/oder das Verschütten von Menschen in Künetten, Gruben, Gebäude usw.  

 

Vorkommen  

¶ Brandeinsatz 

¶ Abbrand oder Ausdehnung tragender Teile.  

¶ Gewichtserhöhung durch Brandschutt oder Löschwasser.  

¶ Aufquellen gelagerter Stoffe.  

¶ Technischer Einsatz 

¶ Unwettereinsätze bei Sturm, Hochwasser, Erdbeben, Muren- und  

Lawinenabgang.  

¶ Tief- oder Hochbauunfälle bei Gebäude-, Künetten- oder  

Baugrubeneinsturz.  

 

Erkennen  

¶ Durch beobachten der Einsatzstelle und des Einsatzverlaufes.  

¶ Beim Vorgehen den Boden abtasten.  

¶ Achten auf Geräusche, Abbröckelungen und Rissbildung.  

 

Schutzmaßnahmen  

¶ An der Einsatzstelle möglichst geschützte Stellen aufsuchen (Tür- bzw.  

Fensteröffnungen) und Trümmerschatten beachten 

¶ Löschmittel gezielt einsetzen, um Wasserschäden zu vermeiden 

¶ Einsturzgefährdete Gebäudeteile nicht betreten 

¶ Rückzugsweg sichern 

¶ Bei akuter Gefahr sofort den Gefahrenbereich verlassen 

¶ Beobachtungsposten aufstellen, der bei Gefahr das Kommando  

ĂAlle Mann zur¿ckñ gibt 

¶ Rückmeldungen an den Gruppenkommandanten  

Abb. 16: Gefahr durch Einsturz, © Robert Essl 
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Elektrizität   
 

Fließt elektrischer Strom durch den menschlichen Körper, kann er Herzkammer- 

flimmern und/oder schwere Verbrennungen hervorrufen. Durch Leitungsüberlastung 

oder Kurzschluss, kann es auch zu Folgebränden kommen.  
 

Vorkommen  

¶ Gefahren durch Elektrizität treten an fast jeder Einsatzstelle auf. So schmilzt 

oder brennt zum Beispiel die Isolierung von Leitungen ab. Nasse Bauteile wer-

den während dem Löschen leitend. Metallische Teile und Leitungen 

führen plötzlich Spannung.  

¶ Niederspannungsanlagen (bis 1000 V): Hausinstallationen 

¶ Hochspannungsanlagen (über 1000 V): Transformatoren, Freileitungen 

¶ Elektrisch betriebene Kraftfahrzeuge und Photovoltaikanlagen 

¶ Bei Verkehrsunfällen geht vom Akku/Batterie eine Brandgefahr aus.  
 

Erkennen  

¶ Nicht mit den menschlichen Sinnesorganen erkennbar 

¶ Niederspannungsanlagen sind in der Regel ohne Kennzeichnung 

¶ Warnschilder an Hochspannungsanlagen 

¶ Messgeräte 

¶ Funken und Lichtbogen 
 

Schutzmaßnahmen  bei Niederspannungsanlagen:  

¶ Grundsätzlich spannungsführende Teile nicht berühren.  

¶ Beim Erkunden und Retten 1 m Mindestabstand zu spannungsführenden Teilen! 

¶ Verunglückte Personen nicht mit den bloßen Händen berühren.  

¶ Mindestabstände beim Löschen einhalten (siehe Grafik)  
 

Schutzmaßnahmen bei Hochspannungsanlagen:  

¶ Hochspannungsanlagen nur in Begleitung von Elektrofachkräften betreten 

¶ Abschaltungen dürfen nur vom Fachpersonal durchgeführt werden 

¶ Menschenrettung erst nach Freigabe durch Fachpersonal möglich 

¶ Bei am Boden aufliegender Freileitung oder Fahrleitung Sicherheitsabstand von 

min. 20m beachten (Schrittspannung bei Spannungstrichter) 

¶ Mindestabstände beim Löschen einhalten (siehe Grafik) 

 
Č Mehr dazu, siehe Kapitel ĂEnergietrªgerñ 

Abb. 17: Sicherheitsabstände für Strahlrohre, © LFV OÖ 
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Erkrankung/Verletzung  
 

Darunter versteht man lebensbedrohliche Zwangslagen an Einsatzstellen für Men-

schen und Tiere sowie die Gefahr der Ansteckung oder der körperlichen Verletzung 

von Einsatzkräften.  

 

Vorkommen  

¶ Immer wenn Menschen oder Tiere verletzt oder gefährdet sind 

¶ Die Gefahr sich zu verletzen, ist an fast jeder Einsatzstelle gegeben.  

¶ Ansteckungsgefahr besteht beim Kontakt mit Verletzten oder infektiösen  

Stoffen (Krankenhäuser, Labors) sowie Körperflüssigkeiten und Fäkalien.  

 

Erkennen  

¶ Durch beobachten der Einsatzstelle und des Einsatzablaufes 

¶ Hinweisschilder 

 

Schutzmaßnahmen  

¶ Angeordnete Schutzausrüstung tragen (z. B. Schutzhandschuhe,  

Gesichtsschutz, evtl. Vollschutzanzug, é) 

¶ Verletzte Personen nur mit Infektionsschutz berühren (Infektionsschutz- 

Handschuhe, Beatmungstuch, é) 

¶ Beherrschen und richtige Anwendung der lebensrettenden Sofortmaßnahmen 
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ENERGIETRÄGER 

 

Als Energieträger werden Stoffe, Impulse, Strahlung oder Felder bezeichnet,  

die Energie enthalten oder übertragen.  
 

Primär - oder Rohenergieträger  sind Energieträger, die in der Natur zur Verfügung  

stehen, sie werden aus den vorhandenen Ressourcen gewonnen.  

Sekundäre Energieträger  müssen durch den Einsatz primärer Energieträger erzeugt 

werden, um schließlich als Nutz- oder Endenergie (Wärme, Bewegung, Licht)  

bei Bedarf zur Verfügung zu stehen.  
 

Bei Einsätzen mit Energieträgern liegt die Fachkompetenz schwergewichtig bei  

den Partnern. Die Fachspezialisten sind möglichst frühzeitig einzubeziehen.  

 

Primäre Energieträger  
 

¶ Erneuerbare Energieträger  

(Sonnenstrahlung, Wasserkraft, Erdwärme, Biomasse, Holz usw.) 

¶ Fossile Energieträger 

(Erdöl, Kohle, Erdgas) 

¶ Nukleare Energieträger  

(Uran, Plutonium) 

 

Sekundäre Energieträger  
 

¶ Elektrizität 

¶ Treibstoff 

¶ Sprengstoff 

¶ Druckluft 

¶ Wasserstoff 
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Elektrizität  
 

Elektrizität als Energieträger für Beleuchtung und Maschinen oder als  

Informationsträger für Daten, Telefonie und Audiovisuelles ist an den meisten  

Brand- und Unfallstellen vorhanden.  

 

Niederspannung (< 1 000  V) 
 

¶ Hausinstallationen 

¶ Fernmelde- und Informationsverarbeitungsanlagen 

¶ Fahrleitungen von Straßenbahnen 

¶ usw.  

 

Sicherheitsabstände:  
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Niederspannung störungsfrei 

min. 1  m 

 

Niederspannung gestört 

min. 1  m 

 
 

Sicherheitsabstände bei Feuerlöscharbeiten  

Mindestabstände bei beliebiger Löschwasserqualität 
 

 *CM-Strahlrohr bis Ø 12 mm und C-Hohlstrahlrohr (max. 200 l/min) 
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Abb. 20: Sicherheitsabstände <1000 V, © ÖBFV 
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Hochspannung (> 1 000  V) 
 

¶ Schalt- und Umspannungsanlagen (bis 380 kV Wechselspannung) 

¶ Freileitungen (bis 380 kV Wechselspannung) 

¶ Anlagen der ÖBB (15 kV) 

¶ usw.  

 

Sicherheitsabstände:  

 

  

Hochspannung störungsfrei 

min. 5 m 

Hochspannung gestört 

min. 20 m 

 

 

Sicherheitsabstände bei Feuerlöscharbeiten  

Mindestabstände bei beliebiger Löschwasserqualität 
 

*CM-Strahlrohr bis Ø 12 mm und C-Hohlstrahlrohr (max. 200 l/min) 
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Abb. 23: Sicherheitsabstände >1000 V, © ÖBFV 
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Abb. 25: Auswirkung des Stromes auf Menschen, © Feukos.ch 

Spannungstrichter  
 

Berührt eine herabhängende, unter Spannung stehende Leitung den Boden, kann sich 

in ihrer Umgebung ein Spannungstrichter bilden. Das Betreten eines Spannungs- 

trichters kann lebensgefährlich sein, weil durch breitbeiniges Stehen und Gehen oder 

Liegen eine Spannungsdifferenz aufgenommen wird. Es wird empfohlen, an Ort und 

Stelle stehen zu bleiben.  

 

Auswirkung des elektrischen  Stromes auf den menschlichen Körper  
 

Elektrischer Strom kann durch den menschlichen Körper fließen, wenn mit Körpertei-

len, Geräten, Werkzeugen oder Hilfsmitteln Teile einer nicht isolierten, unter Spannung 

stehenden elektrischen Anlage berührt (Spannungen bis 1000 V) oder Sicherheitsab-

stände nicht eigehalten werden (Spannungen über 1000 V).  

 

 

 

 

 

Vom elektrischen Strom geht eine Ăschwer erkennbare Gefahrñ aus,  

weil er nicht zu hören, zu riechen oder zu sehen ist!  

 

 

Abb. 24: Spannungstrichter, © Feukos.ch 
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Abb. 26: Akkus, © ÖBFV 

 

Batterien und Akkumulatoren  
 

Batterien  
 

Eine Batterie ist eine einmalige Energiequelle. Sie speichert chemische Energie und 

wandelt diese in elektrische Energie um, wenn sie angeschlossen wird.  

Eine Batterie kann nicht wieder aufgeladen werden, sobald sie erschöpft ist, muss sie 

ersetzt werden.  

 

Akkumulatoren  
 

Ein Akkumulator (kurz Akku) ist ein wiederaufladbarer Energiespeicher. Akkus spei-

chern ebenfalls chemische Energie, aber im Gegensatz zu Batterien können sie mehr-

fach entladen und wieder aufgeladen werden.  

 

 

 

 
 

Lithium -Ionen  ï Akkumulatoren  

 

Lithium-Akkumulatoren (oft auch fªlschlich als ĂBatterienñ bezeichnet) werden als 

Energielieferant für KFZ, E-Bike, Werkzeug, Handy, Notebook, é verwendet.  

 

Beim Umgang (Herstellung, Gebrauch, Lagerung, Entsorgung) kann es durch  

Prozesse im Zuge des Auf- bzw. Entladens oder nach mechanischer Beschädigung 

zum Aufheizen, Gasaustritt, Brand- und Rauchentwicklung mit mäßiger bis  

explosionsartiger Geschwindigkeit kommen.  

 

Die dabei entstehenden Zersetzungsprodukte können 

¶ brennbar und toxisch sein 

¶ sowie das Gehäuse zum Bersten bringen.  

 

Maßnahmen: 

¶ Reagierende Akkus mit viel Wasser kühlen, bis keine Reaktion mehr erfolgt. 

¶ Beim Löschen mit wässrigen Löschmittelen, die Einhaltung der  

Sicherheitsabstände beachten! (Bei Hochvolt-Akkus > 1000 V möglich).  

¶ Auch im Außenbereich das Einatmen der Zersetzungsprodukte vermeiden.  

¶ Löschwasserrückhaltung beim Brand größerer Mengen erforderlich.  

¶ Bei der Planung von Objekten (Vorbeugender Brandschutz) sollten die o.g. 

Merkmale und Gefahren berücksichtigt werden.  
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Solaranlagen  
 

Eine Solaranlage ist eine technische Anlage, mit der Sonnenenergie in eine  

andere Energieform umgewandelt wird. Es werden zwei Arten von Solaranlagen  

unterschieden:  

 

Photovoltaik für Stromerzeugung 
 

Unter ĂPhotovoltaikñ versteht man die direkte Umwandlung von Licht in elektrischen 

Strom. Dies geschieht mittels Solarzellen, die über einen Wechselrichter an die  

normale elektrische Hausinstallation angeschlossen sind.  

Photovoltaikanlagen erzeugen, technisch bedingt, immer Gleichstrom. Damit der  

erzeugte Gleichstrom in das öffentliche Netz eingespeist werden kann, wird er in einem 

Wechselrichter in Wechselstrom umgewandelt.  

Solange Licht auf eine Solarzelle fällt, liefert dieser Strom.  

Der Stromfluss kann erst beim Wechselrichter oder durch Abschaltung der Netz- 

zuleitung unterbrochen werden.  

Die einzelnen Zellen, auch wenn man mit ihnen in Berührung kommt, haben keine 

Personengefährdung zur Folge. Die Gefährdung durch Elektrizität liegt nur im Bereich 

der Kabel. Gleichstromanlagen zeichnen sich außerdem dadurch aus, dass beim  

Trennen von Kabelverbindungen ein Lichtbogen entstehen kann.  
 

Spezielle Gefahren  

¶ Durch Brandeinwirkung kºnnen Befestigungen gelºst werden, ĂAbsturzgefahrñ 

¶ Gleichspannung bis ca. 1000 V 

¶ Solarmodule sind nicht begehbar (Glasbruch birgt Gefahr eines Stromschlags) 

¶ Bildung von langen, anhaltenden Lichtbogen bei Verlust der Isolation oder 

beim Trennen von Steckverbindungen zwischen den einzelnen Modulen 

 

 

  

Abb. 27: Photovoltaik, © Feukos.ch 
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Kollektoranlagen  für Wassererwärmung 
 

Ein Sonnen- oder Solarwärmekraftwerk ist ein Solarkraftwerk, das die Wärme  

der Sonne über Absorber als primäre Energiequelle nutzt. Daher sind auch die  

Bezeichnungen solarthermisches Kraftwerk oder thermisches Solarkraftwerk üblich.  

Häufigste Verwendungsart: für die Brauchwassererzeugung und Heizungs- 

unterstützung. Diese Anlagen werden bei kleinen Gartenhäusern bis hin zu Solarkraft-

werken eingesetzt.  

 

Spezielle Gefahren  

¶ Austretendes Wasser kann über 80°C heiß sein 

¶ Ohne Umwälzung kann sich ein Kollektor auf über 200°C erhitzen 

¶ Kollektor kann bersten, Kühlflüssigkeit verdampft 

 

 

Erdgas/ Flüssiggas  
 

Erdgas und Flüssiggas sind farblos, ungiftig, leicht entzündbar und von Natur aus  

geruchlos. Erdgas ist leichter als Luft, Flüssiggas ist schwerer als Luft.  

Damit ausströmendes Erdgas wahrgenommen werden kann, wird ihm ein  

Odorierungsmittel (Riechstoff) beigemischt.  

 

Spezielle Gefahren  

¶ Explosion 

¶ Atemnot, Erstickung 

¶ Behälter/Leitung unter Druck 

¶ Hitzestrahlung auf Behälter lässt Druck rasch ansteigen 

 

 

 

Abb. 28: Gefahren bei Erdgas, © Feukos.ch 
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04 UNFALLVERH¦TUNG 

 

UNFALLVERHÜTUNG IM FEUERWEHRDIENST  

 
Der Feuerwehrdienst ist mit schwerer körperlicher Arbeit verbunden und beinhaltet 

mitunter gefährliche Tätigkeiten, welche ein großes Unfall- und Verletzungsrisiko mit 

sich ziehen. Eine völlig risikolose Tätigkeit wird im Feuerwehrdienst nicht vorzufinden 

sein. Jedoch besteht die absolute Notwendigkeit, das Risiko so weit wie möglich auf 

ein akzeptables Maß zu verringern. Dazu darf die Gefahrenlage nie außer Acht  

gelassen werden und muss ständig neu interpretiert werden. Jegliche Erkenntnisse 

oder Änderungen der Lagebeurteilung müssen unverzüglich der jeweiligen  

Führungskraft gemeldet werden.  

Im Jahr ereignen sich in Österreich ca. 1000 Unfälle im Feuerwehrdienst.  

Einen großen Teil davon könnten wir durch richtiges Verhalten vermeiden:  

 

¶ Unfallgeschehen: 

 
 

Für alle Tätigkeiten im Rahmen der Feuerwehr gilt der Grundsatz:  

 

 
 

 

Selbstschutz hat Vorrang!  

Vorsicht ist nicht Feigheit , 

Leichtsinn ist nich t Mut!  

Abb. 29: Unfallgeschehen, © LFV OÖ 
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Maßnahmen zur Unfallvermeidung  

 

Die meisten Unfälle lassen sich mit einfachen Mittel vermeiden, indem man die Gefah-

ren kennt, mögliche Gefahrenquellen beseitigt beziehungsweise die Situation richtig 

beurteilt und somit die Gefahren gar nicht erst entstehen lässt.  

 

¶ Gefahrenbeseitigung  
 

Die wirksamste Methode, sich vor Unfällen zu schützen besteht darin, so viele 

Gefahren als möglich auszuschalten.  

 

¶ Trennung von Menschen und Gefahr  
 

Eine weitere Methode ergibt sich daraus, die Gefahr durch Absperrung, Umge-

hung, spezielle Schutzmaßnahmen vom Menschen fernzuhalten.  

 

¶ Sicherheitsgerechtes Verhalten  
 

Durch Erkennen der Gefahren und entsprechendes Verhalten können Unfall-

gefahren minimiert werden.  

 

¶ Persönliche Schutzausrüstung  
 

Die persönliche Schutzausrüstung ist der wichtigste Grundstein für eine unfall-

freie Feuerwehrtätigkeit.  

 

 

 

 

Der Feuerwehreinsatz  

 

Manchmal fragen wir uns, wozu gewisse Handgriffe bei der Bedienung von  

Ausrüstungsgegenständen und Geräten in einer genau festgelegten Art und Weise 

gemacht werden müssen.  

Die Erklärung finden wir meist erst viel später, denn unsere erfahrenen Vorgänger im 

Feuerwehrdienst haben im Lauf der Zeit festgestellt, dass Handlungen möglichst  

ergonomisch und somit auch sicher und unfallfrei ablaufen müssen.  

 

Betrachten wir nun einen Feuerwehreinsatz in Hinblick auf mögliche Unfallgefahren 

(auszugsweise).  
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Ankommen am Einsatzort und der Umgang mit dem Fahrzeug  

Mögliche Gefahren: 

¶ Unfall durch nachfolgenden Verkehr 

¶ Umknicken beim Ausspringen aus dem Mannschaftsraum 

¶ Herunterfallende Gegenstände aus schräg stehendem Fahrzeug 

¶ Anstoßen an geöffneten Türen und Auftritten von Geräteräumen 

 

Richtiges Verhalten: 

¶ Einsatzstelle absichern 

¶ An der verkehrsabgewandten Seite aussteigen 

¶ Aussteigen aus dem Mannschaftsraum wie auf einer Leiter, außer es ist eine 

Treppe vorhanden 

¶ Bei schräg stehendem Fahrzeug, Geräteräume vorsichtig von der Seite öffnen 

¶ Türen und Auftritte nach dem Aussteigen bzw. nach Gebrauch schließen, dies 

bewirkt auch, dass kein Schadstoff in den Mannschaftsraum gelangen kann.  

¶ Auf Verkehrsflächen ist eine hochsichtbare Warnbekleidung zu tragen.  

¶ Bei Dunkelheit Einsatzstelle so bald als möglich ausleuchten 

 

 

¶  

¶  

¶  

Abb. 31: Ein- und Aussteigen, © LFV OÖ Abb. 30: Trittbrett, © LFV OÖ 

Auftritte und Schwenkfªcher immer nach der  
Gerªteentnahme/ -versorgung wieder schlieÇen!  

 

(Eine Ausnahme sind Auftritte mit benºtigten Druckabgªngen) 
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Errichten der Wasserentnahmestelle  

Mögliche Gefahren: 

¶ Falsches Heben oder Tragen der Tragkraftspritze 

¶ Rutschgefahr auf Uferböschungen zu offenen Gewässern 

¶ Stoßen an Saugschläuchen 

¶ Vergiftungsgefahr durch Abgase der Tragkraftspritze 

 

Richtiges Verhalten: 

¶ Schwere Lasten nicht aus dem Rücken, sondern aus den Knien heben 

¶ Ausreichende Anzahl von Personen beim Anheben 

¶ Tragen von 2 Saugschläuchen durch 2 Mann 

¶ Tragkraftspritze nur im Freien betreiben und versuchen mittels Abgasschlauch 

das Abgas fortzuleiten 

 

 

 
Abb. 32: Tragen der Tragkraftspritze, © LFV OÖ 
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Verlegen der Zubringleitung  

Mögliche Gefahren:  

¶ Lose Kupplungen können durch Anschlagen an Körperteilen beim Tragen 

oder beim Entnehmen aus dem Fahrzeug zu Verletzungen führen 

¶ Stolpergefahr durch schlecht verlegtes Schlauchmaterial 

(kein ĂSchlauchsalatñ) 

¶ Abrutschen des Schlauches 

¶ Aufdrehen der Kupplung durch Drall 

 

Richtiges Verhalten:  

¶ Schläuche richtig halten  

(bei Entnahme aus dem Fahrzeug die Kupplung festhalten) 

¶ Schläuche sorgfältig verlegen und Transportwege möglichst freihalten.  

¶ Im steilen Gelände Schläuche mit Schlauchhalter sichern 

¶ Straßen rechtwinkelig queren 

¶ Schlªuche drallfrei und nicht geknickt verlegen, ggf. ĂWasser Halt!ñ geben 

 

 
Abb. 33: Schlauchentnahme, © LFV OÖ 
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ABSICHERN DER EINSATZSTELLE  

 
Das Absichern der Einsatzstelle stellt einen wesentlichen Faktor im Rahmen der  

Einsatzabwicklung dar ï nur wenn die Einsatzstellen entsprechend abgesichert sind, 

ist ein sicheres Arbeiten der Einsatzkräfte möglich.  

 
 

Wo und wann wird abgesichert ? 
 

Auf Anordnung des Gruppenkommandanten wird zum Beispiel abgesichert bei:  
 
 

¶ allen Einsätzen, insbesondere bei Verkehrsunfällen 

¶ jeder Tätigkeit auf öffentlichen Verkehrswegen, z.B. Schlauchleitungen, 

Schlauchbrücken 

¶ Gefahr durch Ab- und Einsturz, z.B. Giebelwände, Rauchfänge 

¶ Schadstoffeinsätze, Gefahrenbereiche beachten 

¶ Explosionsgefahr, Sicherheitsabstände beachten 

 

 

Womit wird abgesichert ? 
 

Die dazu verwendeten Ausrüstungsgegenstände sind  
 
 

¶ Blaulicht 

¶ Warnblinkanlage 

¶ Verkehrswarneinrichtung 

¶ Warnzeichen ĂFeuerwehrñ 

¶ Winkerkelle 
 

¶ Warnleuchte 

¶ Weitwarnblinkleuchte 

¶ Verkehrsleitkegel 

¶ Absperrbänder 
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Abb. 34: Lotse 
© LFV OÖ 

Unterschied zur Verkehrsregelung  
 

Die Aufgabe jedes Feuerwehr Mitglieds ist es, nach entsprechender Grundausbildung, 

im Bedarfsfall und auf Befehl des Einsatzleiters:  
 

¶ Absichern 

¶ Anhalten 

¶ Absperren 

¶ Einweisen 
 

bei unaufschiebbaren Verkehrsbeschrªnkungen ĂGefahr in Verzugñ 

(Elementarereignissen, Straßen- oder Baugebrechen, Bränden, Unfällen oder dgl.) 

 

Verkehrsregeln  umfasst Anweisungen an die Straßenbenützer bei: 

¶ Wechselseitigem Anhalten 

¶ Umleitungen 

¶ Kreuzungsregelung 
 

 

 

 

 
 

Die Verkehrsregelung darf von Feuerwehrmitgliedern vorgenommen werden, die 
 

¶ besonders geschult* und 

¶ entsprechend ausgerüstet* sind.  

 

*besonders geschult bedeutet:  

¶ Lotsen- und Nachrichtenlehrgang (mit Inhalt der Verkehrsreglerausbildung) 

oder 

¶ Verkehrsreglerausbildung auf Bezirksebene 

 

*entsprechend ausgerüstet bedeutet:  

¶ Einsatzbekleidung       Verkehrsregler- 

¶ Warnweste        ausbildung 

¶ Anhaltestab (Winkerkelle)  

¶ Handfunkgerät 

 

 

 

 

Achtung!  
Zur Durchf¿hrung der Verkehrsregelung sind weitere Ausbildungen notwendig. 
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Absichern im Ortsgebiet  
 

 

 

Absichern auf einer Freilandstraße  
 

 

 

Absichern auf einer Autobahn oder Autostraße  
 

 

Abb. 35: Absichern im Ortsgebiet, © LFV OÖ 

Abb. 36: Absichern auf Freilandstraße, © LFV OÖ 

Abb. 37: Absichern auf Autobahn, © LFV OÖ 
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Abb. 38: Absichern in Kurven, © LFV OÖ 

Vorsicht bei unübersichtlichen Stellen  

 

 

 

in Kurven  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 bei  Straßenkuppen  

 

 

 

 

 

Abb. 39: Absichern bei Straßenkuppen, © LFV OÖ 
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ERSTE HILFE 

 

 

 

Personenrettung  

 

ĂRetten ist das Abwenden einer Gefahr von Menschen oder Tieren durch:  

Lebensrettende Sofortmaßnahmen, die sich auf Erhaltung bzw. Wiederherstellung von 

Atmung, Kreislauf und Herztätigkeit richten und/oder Befreien aus einer lebens- oder 

gesundheitsgefªhrdenden Zwangslage (durch technische RettungsmaÇnahmen).ñ 

 

Entscheidend für einen gelungenen Einsatzverlauf in der Technischen Menschen- 

rettung sind die enge Zusammenarbeit und Kommunikation mit dem Rettungs- bzw. 

Notarztdienst und den anderen Einsatzorganisationen.  

 

 

Rettung aus Gefahrenzonen  

 

Die Planung und Durchführung einer Personenrettung aus der Gefahrenzone ist von 

der jeweiligen vorhandenen Gefahr abhängig. Ist es dem Rettungsdienst nicht möglich 

zur verletzten bzw. verunfallten Person vorzudringen ï z.B. aufgrund von Gasen,  

gefährlichen Stoffen, Brandeinsätzen, etc.* ï so ist die Rettung der verletzten/verun-

fallten Person die alleinige Aufgabe der Feuerwehr.  

 

*In den oben genannten Szenarien kann unter anderem der Einsatz von Atemschutz 

erforderlich sein.  

 

 

Achtung!  
Das nachfolgende Kapitel ist nur eine Ergªnzung  
zum Lerninhalt eines Erste-Hilfe-Kurses, von  

anerkannten Rettungsorganisationen in ¥sterreich.  
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Patientenorientierte Rettung im Feuerwehrdienst  

 

 

 

Sofortrettung  
 

¶ Raschestmögliche Rettung aus akuter Gefahr, z.B.,  

Rettung aus einem brennenden Fahrzeug. 

¶ Primäres Ziel: unmittelbare Lebensrettung.  

¶ Mögliche weitere Verletzungen werden in Kauf genommen.  

¶ Beispiel: PKW in Flammen, Atem-Kreislaufstillstand 

 

 

Schnelle Rettung  
 

¶ Rettungsmaßnahmen in enger Absprache zwischen Notarzt und  

Einsatzleiter Feuerwehr.  

¶ Maßnahmen auf den Zustand des Patienten abgestimmt.  

¶ Zeitdauer: 20-30 Minuten.  

¶ Beispiel: Eingeklemmte Person nach Verkehrsunfall.  

 

 

Schonende Rettung  
 

¶ Anwendung bei Verletzungen an Extremitäten und/oder  

Wirbelsäule ohne Lebensgefahr.  

¶ Arbeitet schonend, aber nicht langsam.  

¶ Zeitdauer: 45-60 Minuten. 

¶ Beispiele: Patient mit neurologischem Ausfall nach Sturz, stabile Person nach 

Verkehrsunfall mit Verdacht auf Wirbelsäulenverletzung.  

 

So schnell wie nºtig, so schonend wie mºglich. 
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Das ABCDE -Schema im Feuerwehrmedizinischen Dienst (FMD)  
 

 

Entwickelt, um lebensbedrohliche Zustände schnell zu erkennen  

und zielgerichtet zu behandeln. 

 

Anwendung im Rettungswesen  

¶ Standardverfahren in der Notfallmedizin zur raschen Diagnose und  

Behandlung lebensbedrohlicher Zustände.  

¶ Förderung eines gemeinsamen Verständnisses zwischen Rettungs- und  

Notarztdiensten.  

 

Bedeutung für die Feuerwehr  

¶ Wichtiges Werkzeug auch für feuerwehrmedizinische Aus- und Weiterbildung.  

¶ Regelmäßige Übung empfohlen, insbesondere für traumatische Verletzungen 

(z.B.: bei Krafteinwirkung von außen (Unfälle, Stürze, thermische Wunden,  

Inhalationstrauma)) 

 

 

A: Airway (Atemweg)  
 

Ersteinschätzung: 

¶ Sind Atemgeräusche vorhanden? 

¶ Sind Atemwege verlegt? 

 

Maßnahmen:  

¶ Freimachen der Atemwege von Hindernissen wie Blut, Erbrochenem, etc.  

¶ Manuelle Inline-Stabilisation der Halswirbelsäule 

¶ Stabilisierung der Halswirbelsäule bei Verdacht auf Gewalteinwirkung 

 

 

B: Breathing (Belüftung)  
 

Ersteinschätzung: 

¶ Atemkontrolle durch Heben/Senken des Brustkorbes und  

Überprüfen der Atemfrequenz 

 

Maßnahmen:  

¶ Stabile Seitenlage bei Bewusstlosigkeit 

¶ Herzdruckmassage im Verhältnis 30:2 bei Atem-Kreislauf-Stillstand 

Hinweis!  Wird vom FMD angewandt! 
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C: Circulation (Kreislauf)  
 

Ersteinschätzung:  

¶ Kontrolle von Puls (Rhythmus) und Hautzustand des Patienten 

 

Maßnahmen:  

¶ Lagerung des Patienten 

¶ Versorgung kleiner Wunden 

¶ Wärmeerhalt durch Zudecken und Verbringen in eine warme Umgebung 

 

 

D: Disability  (neurologische Status/Beeinträchtigung)  
 

Ersteinschätzung:  

¶ Überprüfung auf Ausfälle/Einschränkung der Bewegungsfähigkeit, Taubheits-

gefühl, starke Schmerzen im Rückenbereich, unkontrollierter Abgang von 

Harn oder Stuhl 

 

Maßnahmen:  

¶ Schonende Rettung, wenn A, B, C erfüllt sind und  

keine extremen Blutungen vorliegen 

¶ Laufende Re-Evaluation des Patientenzustands und  

Anpassung der Rettungspriorität bei Bedarf 

 

 

E: Exposure (E rweiterte Untersuchung/Umgebung ) 
 

Abklärung möglicher weiterer Symptome und Verletzungen je nach individuellem  

Zustand des Patienten und der Situation.  

 

Maßnahmen:  

¶ Weitere Stabilisierung der Halswirbelsäule 

¶ Optimierung der Lagerung 

¶ Psychische Betreuung des Patienten 

¶ Wiederholende Beurteilung der Situation 

¶ Wärmeerhalt 
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Personenrettung und Transport  

 

Rautegriff  
 

 

 

Tragearten mit Hilf smittel n vor Ort  

(z.B. Leintuch, Teppich, Matratze, Stuhl, Bandschlinge) 
 

 

 

Mittels Rettungsgeräte  

 
 

Č Siehe Kapitel ĂSichern und Retten ï Rettungsgerªteñ 

Abb. 42: Rettungsgeräte, © Feukos.ch 

Abb. 40: Rautegriff, © Feukos.ch 

Abb. 41: Tragearten mit Hilfsmittel, © Feukos.ch 
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Abb. 43: Grobreinigung, © Feukos.ch 

EINSATZHYGIENE 
 

Die Einsatzhygiene umfasst allgemeine Schutzmaßnahmen, die bei jedem Einsatz 

(Brand, technisch, é), also im normalen Einsatz- und Dienstbetrieb der Feuerwehr, 

selbstständig von jedem Feuerwehrmitglied, zur Verhinderung und Beseitigung von 

Kontaminationen durchzuführen sind.  

 

Vor und während der Anfahrt:   
 

¶ Tabakwaren, Nahrungsmittel und persönliche Gegenstände (z.B. Ausweis, 

Geldbörse, Schmuck, Handy) nicht in den Einsatz mitnehmen, private  

Kleidungsstücke ï soweit möglich ï ablegen.  

¶ Einsatzpersonal mit Wunden oder Hautkrankheiten soll keine Tätigkeiten mit 

Kontaminationsgefahr durchführen.  

 

An der Einsatzstelle:   
 

¶ Schutzausrüstung korrekt tragen 

¶ direkten Kontakt mit Schadstoffen aller Art (Gefahrgüter, Gaswolken, Brand-

r¿ckstªnde, é) sowie mit Blut, Leichen und Kadavern vermeiden 

¶ beim Ablegen der Schutzausrüstung Kontamination der Bekleidung und vor  

allem der Haut unbedingt vermeiden 

¶ kontaminierte Ausrüstung und Einsatzbekleidung am Einsatzort dicht (z.B. in 

Kunststoffsäcken) verpacken und kennzeichnen 

¶ Verunreinigung der Fahrzeuginnenräume verhindern 

¶ Gesicht, Hände und möglicherweise kontaminierte Körperstellen noch an der 

Einsatzstelle reinigen 

¶ nach Kontakt mit biologischen Gefahrenstoffen sowie mit Blut, Leichen und  

Kadavern Desinfektion durchführen 

¶ BEACHTE: Auch bei Aufräumarbeiten besteht noch ein Kontaminations- und 

Inkorporationsrisiko! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 VERSCHLEPPUNG VON SCHADSTOFFEN VERMEIDEN! 
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Bis nach der Körperreinigung  

 

NICHT ESSEN ï NICHT TRINKEN ï NICHT RAUCHEN! 

 

 

Nach Einsatzende bzw. in der Feuerwache:  
 

Verschmutze Kleidung ï nötigenfalls auch Unterwäsche ï ablegen und reinigen.  

Bei späterem Verdacht auf gesundheitsgefährliche Kontamination 

(Gefahreng¿ter, Gaswolke, Brandr¿ckstªnde, Blut, é): 

¶ Sofortige Information an Dienststelle/alle beteiligten Personen 

¶ Verschmutzte Kleidung nicht im Privatbereich reinigen  

(im Zweifelsfall entsorgen) 

¶ Gründliche Körperreinigung (Duschen) 

¶ Arzt verständigen/aufsuchen 

 

 

Abb. 44: Verbote an der Einsatzstelle, © ÖBFV 

Abb. 45: Vor dem Transport ï Trennen, © Feukos.ch 

Abb. 46: Feinreinigung, © Feukos.ch 
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Infektionen  

 

 

Definition:  

Eine Infektion tritt auf, wenn Krankheitserreger in den Körper 

eindringen und lokale oder allgemeine Störungen des  

Organismus verursachen.  

 

 

Schutz:  

Einfache Hygienemaßnahmen und Impfungen bieten einen wirksamen Schutz vor  

Infektionskrankheiten.  

 

 

Erregerarten  
 

¶ Bakterielle Infektionen: z.B. Scharlach, Tuberkulose, Salmonellen,  

Harnwegsinfekte.  

¶ Virusinfektionen: z.B. AIDS (HIV), Covid-19, Grippe (Influenzaviren), Hepatitis, 

Masern, Röteln.  

¶ Pilzinfektionen: z.B. Vaginalpilz, Fußpilz, Nagelpilz, Hautpilz, Pilzinfektionen 

im Mund.  

¶ Parasiten: z.B. Malaria, Schlafkrankheit.  

¶ Prionen: z.B. BSE (Tierseuche).  

 

 

Übertragungswege:  
 

¶ Kontaktinfektion: Direkter Körperkontakt oder Berührung mit infektiösen  

Personen.  

¶ Schmierinfektion: Indirekte Übertragung durch kontaminierte Gegenstände.  

¶ Tröpfcheninfektion: Übertragung durch winzige Sekrettröpfchen in der Luft.  

¶ Vektorinfektion: Übertragung durch einen Organismus, der den Erreger von 

einem Wirt zum anderen transportiert.  

 

 

  

Abb. 47: Ansteckungs- 
gefährliche Stoffe, © ÖBFV 
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Präventionsmaßnahmen zur Minimierung des Infektionsrisikos  

 

Einweghandschuhe:  

Das Tragen von Einweghandschuhen ist von zentraler Bedeutung, da viele Infektionen 

über Körperkontakt, insbesondere den Händen, übertragen werden. Dies hilft effektiv, 

einer Übertragung von Keimen und einer möglichen Ansteckung entgegenzuwirken.  

 

Desinfektion:  

Eine gezielte Desinfektion mit alkoholischer Desinfektionslösung kann zur  

Verhinderung von Infektionen beitragen.  

 

 

Maßnahmen zur Keimreduktion:  
 

¶ Sanitation (Reinigung): Mechanisches Entfernen von Mikroorganismen, 

wodurch eine Keimreduktion um 50 bis 80 Prozent erreicht wird.  

¶ Es beinhaltet die Beseitigung sichtbarer Verschmutzungen durch Abspülen 

oder Wischen mit Wasser und/oder Seife.  

¶ Desinfektion: Ziel ist es, lebendes oder totes Material in einem Zustand zu  

versetzen, in dem eine Infektion weniger wahrscheinlich ist.  

Eine Keimreduktion um 84 bis 99,9 Prozent kann erreicht werden, aber eine 

absolute Keimfreiheit ist nicht gewährleistet.  

¶ Sterilisation: Abtötung aller Mikroorganismen, einschließlich hartnäckiger 

Sporen. Dies führt zu vollständiger Keimfreiheit.  

 

 
Abb. 48: Hygienemaske, Desinfektion, Einweghandschuhe, © Feukos.ch 
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Impfungen  
 

¶ Schutzimpfungen sind eine der wichtigsten präventiven Maßnahmen in  

der Medizin.  

¶ Geimpfte Personen sind in der Regel vor der entsprechenden Krankheit  

geschützt.  

¶ Eine hohe Durchimpfungsrate kann dazu beitragen, krankheitsübertragende 

Erreger nahezu vollständig zu eliminieren.  

 

 

Bedarf an Schutzimpfungen:  
 

¶ Krankheiten wie Poliomyelitis, Hepatitis B und Masern, die nur von Mensch zu 

Mensch übertragen werden, können durch eine hohe Durchimpfungsrate na-

hezu ausgerottet werden.  

¶ Es ist wichtig, dass alle Menschen Schutzimpfungen erhalten, um das Risiko 

von Infektionen zu minimieren.  

¶ Grundimmunisierung bei Säuglingen und Kleinkindern 

¶ Es ist entscheidend, Grundimmunisierungen rechtzeitig zu beginnen,  

umfassend durchzuführen und zeitgerecht abzuschließen.  

¶ Eine Titerbestimmung kann helfen festzustellen, ob bereits durchgeführte Imp-

fungen aufgefrischt werden müssen.  

¶ Etwa 5-10% der geimpften Personen zeigen keine oder nicht ausreichende 

Antikörperbildung (Non-Responder).  

 

 

 

 Hinweis! 
 

Jeder ist selbst verantwortlich.  
 

*Eine Impfpflicht im Feuerwehr Dienst gibt es nicht 
 

Ą nur Empfehlung! 
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05 FAHRZEUGE, GER TE & AUSR¦STUNG 

 

FAHRZEUGE DER FEUERWEHR 
 

Feuerwehrfahrzeuge sind nach einer ÖBFV-Richtlinie ausgerüstete Kraftfahrzeuge 

mit Blaulicht und Folgetonhorn , welche die Mannschaft  und die feuerwehrtechni-

sche Ausrüstung transportieren .  

 

Taktische Bezeichnung  

Die laut den Baurichtlinien des ÖBFV/OÖLFV gebauten Feuerwehrfahrzeuge werden 

mit einheitlichen Abkürzungen bezeichnet. Diese Abkürzungen geben Aufschluss über 

Verwendung, Ausrüstung und Besatzung des Fahrzeuges.  

 

Verkehrsrecht und Sonderrecht  

Alle verkehrsrechtlichen Gesetze und Vorschriften (StVO) gelten ebenso wie für alle 

anderen Verkehrsteilnehmer auch für die Feuerwehrfahrzeuge. Ausnahmen bestehen 

nur im Einsatz mit aktivierten Sondersignalen, also mit Blaulicht und/oder Folgeton-

horn. In diesem Fall sind die Feuerwehrfahrzeuge bevorzugte Straßenbenützer.  

Als Einsatzfahrer ist man nicht an Geschwindigkeitsbeschränkungen, Fahrverbote, 

Halte- und Parkverbote, Einbahnregelungen, rote Verkehrsampeln, usw. gebunden.  

Es ist jedoch besonders darauf zu achten, dass dabei keine anderen Verkehrs- 

teilnehmer gefährdet werden.  

 

Voraussetzungen als Einsatzfahrer  

Damit ein Einsatzfahrzeug gelenkt werden darf, ist vorerst ein ziviler Führerschein der  

jeweiligen Fahrzeugklasse erforderlich oder die Absolvierung eines  

ĂFeuerwehrf¿hrerscheinñ (damit d¿rfen nur Feuerwehrfahrzeuge gelenkt werden).  

Zusätzlich muss im Anschluss eine feuerwehrinterne Einsatzfahrerausbildung  

absolviert werden. Wiederkehrende Fahrerschulungen sind bei der eigenen  

Feuerwehr ebenfalls durchzuführen.  
 

¶ Gültige Lenkberechtigung 

¶ Fahrtauglichkeit 

¶ Fahrerlaubnis (Fahrauftrag) 

Führerscheinausbildungééé. 

im Feuerwehrwesenééé. 

 

 

 



FAHRZEUGE, GERÄTE & AUSRÜSTUNG  

 Truppmannausbildung Seite 64 
 Version 08 

Beispiele:  

 

Abkürzung   Bezeichnung      Funkrufname  

 

KLF   Kleinlöschfahrzeug     Pumpe 

LF    Löschfahrzeug     Pumpe 

GLF   Großlöschfahrzeug     Pumpe 

GTLF   Großtanklöschfahrzeug    Tank 

TLF   Tanklöschfahrzeug     Tank 

RLF   Rüstlöschfahrzeug     Tank 

KRF   Kleinrüstfahrzeug     Rüst 

RF   Rüstfahrzeug     Rüst 

SRF   Schweres Rüstfahrzeug    Rüst 

KDOF   Kommandofahrzeug    Kommando 

MTF   Mannschaftstransportfahrzeug   MTF 

é 

 

Zusätze:  

-A   Allrad (auslaufend) 

-B   Bergeausrüstung 

-L   Logistik 

-T   Tunnel 

-4000   4000 Liter 

é 

 

KLF-L   Kleinlöschfahrzeug Logistik   Pumpe 

LFB   Löschfahrzeug mit Bergeausrüstung  Pumpe 

TLF-B 4000  Tanklöschfahrzeug mit Bergeausrüstung Tank 

+ 4000 Liter Wasser 

RLF 2000  Rüstlöschfahrzeug       Tank 

+ 2000 Liter Wasser 

é 

 

DLK   Drehleiter mit Korb     Leiter 

ASF   Atemschutzfahrzeug    Atem 

TMB   Teleskopmastbühne    Hub oder TMB 

KF   Kranfahrzeug     Kran 

é 
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BEKLEIDUNG  

 

Die Bekleidung für den Feuerwehreinsatz wird in der 

ĂBekleidungsordnung  Feuerwehr OÖñ geregelt.  

 
 
 

Einsatzbekleidung  

 
Die Einsatzbekleidung schützt das Feuerwehrmitglied vor Gefahren, daher wird sie bei 

allen Einsätzen und Übungen sowie bei sonstigen Dienstverrichtungen getragen.  

 

Die Einsatzbekleidung eines Feuerwehrmitgliedes, auch persönliche Schutzausrüs-

tung (PSA) genannt, besteht aus:  
 

¶ Feuerwehrhelm inkl. Nackenschutz 

¶ Schutzjacke (Level II) 

¶ Schutzhose 

¶ Feuerwehrschutzhandschuhe 

¶ Sicherheitsstiefel 
 

Je nach Einsatz können folgende Zusatzausrüstung hinzukommen:  
 

¶ Feuerwehrhaltegurt 

¶ Flammschutzhaube 

¶ Einmaluntersuchungshandschuhe 

¶ Warnbekleidung 

¶ Gehör- und Gesichtsschutz 

¶ Schnittschutzhose 

¶ é 

 

Schutzwirkung der Einsatzbekleidung  
 

Sie sind nach Leistungsstufen (Level I, Level II) eingeteilt und haben geregelten Nor-

men und Richtlinien zu entsprechen. Ą siehe Bekleidungsordnung Feuerwehr OÖ.  
 

¶ Ist öl-, schmutz- und wasserabweisend unter besonderer Berücksichtigung der 

Schwerentflammbarkeit, é 

¶ Reflexstreifen erhöhen die Sichtbarkeit 

¶ Schützt vor mechanischen Einflüssen 

¶ é 

 

  

Bekleidungsordnung 
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Abb. 49: Einsatzbekleidung, 
© LFV OÖ 

Schutzjacke  / Schutzhose  

Schützt: 

¶ weitestgehend vor Strahlungswärme 

¶ weitestgehend vor Flammeneinwirkung 

¶ weitestgehend vor Nässe, Kälte und Wind 

¶ bedingt vor Chemikalien 

 

Feuerwehrstiefel  

¶ Schützen Zehen und Vorfüße gegen herabfallende Gegenstände und die  

Fußsohle vor dem Eindringen spitzer Gegenstände. 

¶ Außerdem schützen sie vor Wärmestrahlung, Kontaktwärme, 

Flammen und sind bedingt gegen Chemikalien  

beständig.  

¶ Zur Erzielung der Schutzwirkung gegen Hitze und vor  

Hineinfallen von Splittern etc. wird die Schutzhose über den  

Stiefeln getragen.  

Ausnahme: Wasserdienst  

(dabei kann die Hose in den Stiefeln getragen werden) 

 

Feuerwehrschutzhandschuhe  

Schützen Hände, Finger und Unterarme: 

¶ vor Schnitt- und Stichverletzungen 

¶ vor Abschürfungen, Risswunden 

¶ vor Hitze und Kälte 

¶ bedingt vor chemischen Einwirkungen 
 

Unterschiede in der Trageweise der Branddiensthandschuhe: 

 

BD Handschuhe    BD Handschuhe 

mit Stulpe     mit Strickbund 

Ą über Ärmel    Ą im Ärmel 

 

 
 

Feuerwehrhelm  

Schützt weitgehend Kopf-, Nacken- und Gesichtsbereich vor: 

¶ Herabfallenden Gegenständen 

¶ Verletzungen durch Anstoßen an Ecken und Kanten 

¶ Verbrennungen im Kopf- und Nackenbereich 

¶ Verletzungen im Gesichtsbereich 
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Abb. 50: Funktionswesten (EL, GRKDT, EAL), © LFV OÖ 

Abb. 51: Funktionswesten (ASSP, Betreuung, Medienbeauftragter), © LFV OÖ 

Kennzeichnungswesten  

               Kennzeichnung von  

         Führungskräften (BOS) 

 

Einsatzleiter  

(EL) 

Gruppenkommandant 

(GRKDT) 

Einsatzabschnittsleiter  

(EAL)  

   

   

Leiter AS -Sammelplatz  
Betreuung oder  

Feuerwehrseelsorger  

Medienbeauftragter 

oder  Beobachter  

   

 

 

Helmfarben  
 

Generell:    gelb-grün-nachleuchtend oder Tagesleucht-Gelb 

Kommandant/-Stv.:   mit gelber Helmbestreifung (reflektierend) 
 

AFKDT und BFKDT:  Tagesleucht-Orange 

LFKDT/-Stv.    Silber 

 

 

 

 

 

 

   

          Mannschaft            AFKDT/BFKDT      LFKDT/-Stv. 
 

+ gelber Helmbestreifung: Kommandant/-Stv.  

Abb. 52: Helmfarben, © rosenbauer.com 
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Dienstbekleidung  

 

Dienstbekleidung (D1, D2, D3)  

Ist keine Einsatzbekleidung! 

 

Die Dienstbekleidung kann vom Feuerwehrmitglied bei allen dienstlichen Anlässen, 

bei denen das Tragen der Schutz- oder Einsatzbekleidung nicht vorgeschrieben ist, 

bei denen das insbesondere im Bereich der Betreuung nicht vorgeschrieben ist, getra-

gen werden. Insbesondere im Bereich der Betreuung der Feuerwehrjugend, von Mit-

gliedern der Reserve, bei Schulungen (z.B. im Lehrsaal), bei Leistungsbewerben, im 

Wasserdienst, im gesamten Bereich der Logistik und im Innendienst.  

 

Die Dienstbekleidung besteht aus:  
 

¶ Dienstjacke 

¶ Diensthemd (lichtgrau oder weiß) 

¶ Einsatz-Polo-Shirt oder Einsatz-T-Shirt 

¶ Diensthose 

¶ Kopfbedeckung (Schirmkappe, Barett, Haube) 

¶ Wetterschutzjacke 

¶ Hosengürtel 

¶ Diensthandschuhe 

¶ Kälteschutz (Schal, Pullover) 

¶ Schuhe und Socken (schwarz) 

 

Č Verweis auf die aktuelle Bekleidungsordnung! 

 

Bekleidungsordnung 
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D1 ï Kombination Dienstbetrieb  

Schirmkappe, T -Shirt/Polo  

 

 

D2 ï Kombination Dienstbetrieb  

Schirmkappe, Hemd  

 

 

D3 ï Kombination Dienstbetrieb (ab OBI  - keine OBI des Fachdienstes) 

Barett, Diensthemd  

 

Abb. 53: Dienstbekleidung D1, © LFV OÖ 

Abb. 54: Dienstbekleidung D2, © LFV OÖ 

Abb. 55: Dienstbekleidung D3, © LFV OÖ 
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Ausgehuniform (A1, A2)  

 

Die Ausgehuniform ist vom Feuerwehrmitglied bei allen festlichen Anlässen zu tragen.  

 

Die Ausgehuniform besteht aus:  
 

¶ Dienstbluse A 

¶ Diensthemd (lichtgrau oder weiß) 

¶ Diensthose A 

¶ Dienstmütze A oder Tellerkappe 

¶ Dienstmantel 

¶ Hosengürtel 

¶ Diensthandschuhe 

¶ Kälteschutz (Schal, Pullover) 

¶ Schuhe und Socken (schwarz) 

¶ Leibriemen 

¶ Krawatte 

¶ Traditionshelm ĂWiener Formñ 

 

 

Č Verweis auf die aktuelle Dienstbekleidungsordnung 

 

Bekleidungsordnung 
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A1 ï Kombination Ausgehuniform  
 

 

 

 

A2 ï Kombination Ausgehuniform Sommerbekleidung  
 

 

 

Abb. 56: Ausgehuniform A1.1, © LFV OÖ 

Abb. 57: Ausgehuniform A1.2, © LFV OÖ 

Abb. 58: Ausgehuniform A2, © LFV OÖ 
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Auszeichnungen und Leistungsabzeichen  

 

Auszeichnungen werden auf Grund von Verdiensten des Ausgezeichneten verliehen 

und sollen vom Inhaber auch sichtbar getragen werden können. Ebenso stellen die 

verschiedenen Dienst- und Leistungsabzeichen einen öffentlich sichtbaren Nachweis 

für das Engagement des Inhabers dar.  
 

Gleichzeitig müssen aber auch Grenzen festgelegt werden, um allfälligen Übertreibun-

gen im Einzelfall und damit verbundenen negativen Wirkungen in der Öffentlichkeit 

vorzubeugen (ĂWeniger ist mehr!ñ).  
 

Zur Ausgehuniform dürfen Auszeichnungen und Leistungsabzeichen entsprechend 

den in diesen Vorschriften festgelegten Regelungen getragen werden.  

 

 

Ordensschnalle (Volldekoration):  

Die Ordensschnalle ist die der jeweiligen Rangordnung entsprechende Form der  

Aneinanderreihung von Brustdekorationen (Bänder mit Behang), die in einer Reihe 

über der linken Brusttaschennaht getragen wird.  

 

Ordensspange:  

Ordensspange ist die zu Rechtecken gefaltete Form der Bänder von Dekorationen, 

ggf. mit aufgelegten Rosetten, Miniaturen oder Ziffern. Die Bänder werden in der, der 

Rangordnung entsprechenden Reihenfolge nebeneinander, sowie in Reihen überei-

nander angeordnet.  

 

Querspange n:  

Querspangen sind Steckdekorationen, deren äußere Ausdehnung in waagrechter 

Richtung größer ist als in senkrechter Richtung (z.B. Bewerterverdienstabzeichen). 

Querspangen werden entweder auf der linken oder rechten Brusttaschenpatte  

getragen, wobei der obere Rand des Abzeichens mit dem oberen Rand der Brust- 

taschenpatte abschließt.  

 

 

Allgemeine Regelungen und Beschränkungen:  

Auszeichnungen, bei denen die Verleihung einer höheren Stufe den Besitz einer  

niedrigeren Stufe entweder zwingend oder üblicherweise voraussetzt, sind immer nur 

in der höchsten Stufe zu tragen.  
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Abb. 61: Kleine Ordensspange 
© LFV OÖ 

Abb. 60: Große Ordensspange 
© LFV OÖ 

Trageweise von Auszeichnungen und Leistungsa bzeichen  

 

 

Trageweise:       1 LA         2 LA   é..3 LA 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

   Große Ordensspange    Kleine Ordensspange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Abb. 59: Trageweise Leistungsabzeichen, © LFV OÖ 


















































































































































































































































































